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Sehr geehrter Herr Becker,

hiermit bestätige ich Ihnen den Eingang Ihrer E-Mail vom 28.02.2021.
Ihr Antrag hat das Aktenzeichen StB 12/7231.1/16/3467705 erhalten.
Künftigen Schriftwechsel bitte ich nur unter Angabe dieses
Aktenzeichens zu führen.

Ihrem UIG-Antrag stehen vorliegend zwingende Versagungsgründe
entgegen (§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG – Schutz von Betriebs- und
Geschäftsgeheimnissen). Daher wird beabsichtigt, Ihren Antrag abzu-
lehnen. Hierfür wird Ihre ladungsfähige Postanschrift benötigt.

Um Mitteilung Ihrer ladungsfähigen Postanschrift wird bis zum
08.04.2020 gebeten. Sollte bis zu diesem Tag keine Rückmeldung
eingegangen sein, wird das Verfahren eingestellt.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
gez. Klaus Paas

Hinweis zum Datenschutz:
Die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten wurden bzw.
werden zwecks Kontaktaufnahme und Bearbeitung Ihres Anliegens
verarbeitet. Welche Daten zu welchem Zweck und auf welcher Grund-
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lage verarbeitet werden, hängt von Ihrem Anliegen und den konkreten
Umständen ab. Weitere Informationen hierzu und über Ihre Rechte als
Betroffener finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter
https://www.bmvi.de/DE/Meta/Datenschutz/datenschutz.html.


